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Hundekot - Ein ständiges Ärgernis!!!

Bitte nutzen Sie für den Auslauf Ihrer

Hunde die Flächen außerhalb der

bebauten Ortsteile!!

Übrigens!!!!!!:

Ein Verstoß gegen das Verunreinigungsverbot auf

Verkehrsflächen und Anlagen (§ 4 der Ordnungs-

behördlichen Verordnung) wird mit Geldbuße belegt.


